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Satzung

der Hochschule Albstadt-Sigmaringen

über öffentliche Bekanntmachungen

(Bekanntmachungssatzung)

Vom 19. Juli 2021

Aufgrund von I 8 Absatz 6 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung vom 1. Aprit 2014 (GBt. S. 99, im

Folgenden: LHG), das zuletzt geändert worden ist durch Artike[ ]. des vierten Gesetzes zur Anderung

hochschutrechtticherVorschriften (4. HRAG)vom 17. Dezember2020 (G81. 2O2O,L2O4),hatderSenatder

Hochschule Atbstadt-Sigmaringen am 15.06.2021 nach 5 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG die

nachfotgende Satzung besch lossen,.

S r Ausfertigung

Grundordnung und Satzungen werden nach deren Beschluss im Senat und nach Einhotung der

erforderlichen Zustimmungserklärungen von der Rektorin / dem Rektor beziehungsweise einem

vertretungsberechtigten Rektoratsmitgtied mit Unterschrift und Datum ausgefertigt. Tag der

Zustim mu ngserk[äru ng ist a uf der Ausfertigung anzugeben.

S 2 Form der öffentlichen Bekanntmachungen

(1) Die Grundordnung, Satzungen und sonstige öffenttiche Bekanntmachungen der Hochschule

Atbstadt-Sigmaringen werden, soweit nicht gesetzlich oder in dieser Satzung eine andere

Veröffenttichungsform vorgesehen ist, nach ihrerAusfertigungdurch Einsteltung ins lnternet

auf der Homepage www.hs-albsig.de der Hochschule Atbstadt-sigmaringen unter

,,Hochschute / Amttiche tsekanntmachungen" öffenttich bekannt gemacht.

(2) lst die Einstellung ins lnternet innerhalb einer Woche nach Ausfertigung ausschließtich aus

technischen Gründen nicht möglich, wird die Rechtsnorm durch Aushang im Schaukasten

,,Öffentliche Beka n ntmachungen"
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- StandortAlbstadt: Jakobstraße 1, Erdgeschoss, Foyer;

- , Standort Sigmaringen: Hauptgebäude, Anton-Günther-Straße 5L, Erdgeschoss;

bekarint gemacht.

(3) lst die Einstetlung ins lnternet aus urheberrechttichen, datenschutzrechtlichen,

geheimhaltungspflichtigen oder anderen Gründen nicht möglich, kann die Rechtsnorm

durch Einstellung ins hochschutöffenttiche lntranet der Hochschule Atbstadt-Sigmaringen

bekannt gemacht werden. Dies gitt ausdrücktich ebenso für Bekanntmachungen im

Zusammenhang mit Wahlen und Abwahlen sowie die öffentliche Bekanntgabe eines

Verwaltungsaktes. Bei abweichenden Regelungen in Satzungen der Hochschute ist diese

Bestim mung vorrangig anzusehen.

(4) Die Bekanntmachungsfrist beträgt zwei Wochen. Sie beginnt mit dem Tag, der auf den Tag

der Einstetlung bzw. des Aushangs fotgt und endet mit Abtauf des mit dem Einstellungs- bzw.

Aushangtag gleichnamigen Tages der übernächsten Woche unter Beachtung des S 193 BGB.

Die Bekanntmachung ist nach Ablauf der Bekanntmachungsfrist bewirkt.

(5) Grundordnung und Satzungen sowie andere öffentliche Bekanntmachungen der

Hochschule Atbstadt-Sigmaringen treten am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft, wenn

kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist.

(6) Mindestens ein gedrucktes und ausgefertigtes Exemplar der jeweiligen bekannt gemachten

Grundordnung oder Satzung wird im Rektoratssekretariat archiviert und zur Einsichtnahme

durch Hochschutmitglieder und -angehörige zu den üblichen Öffnungszeiten ausgelegt.

E 3 Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung

Der Tag des Beginns und der Beendigung der Veröffentlichung im lnternet/lntranet bzw. des Aushangs

ist zum Nachweis der Einhattung der Bekanntmachungsfrist auf der Grundordnung, den Satzungen und

den sonstigen öffenttichen Bekanntmachungen zu beurkunden.

94 Bekanntmachu ng und Inkrafttreten dieser Satzung

Diese Satzung wird durch Einstellung ins lnternet auf der Homepage www.hs-albsig.de der

Hochschule Atbstadt-Sigmaringen unter ,,Hochschule / Amttiche Bekanntmachungen"

öffentlich bekannt gemacht.
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Die Bekanntmachungsfrist beträgt zwei Wochen. Sie beginnt mit dem Tag, der auf den Tag

der Einstellungfolgt und endet mitAblauf des mit dem Einste[[ungstag gteichnamigen Tages

der übernächsten Woche unter Beachtung des 5 193 BGB. Die Bekanntmachung ist nach

Ablauf der Bekanntmachungsfrist bewirkt.

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig

tritt die bisherige Satzung über öffentliche Bekanntmachungen vom 31.03.2020 außer Kraft,

Si gma ri ngen, den L9.07,202L

(2)

(3)

lL
Dr, I ngeborg Mühtdorfer

Rektorin
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